
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ClearoPAG  Blatt 415.2.2.6  
Beweissicherung : Prospekt 

 Thema: 
Wenn wir jetzt auf der Homepage unter dem Produkt Volumen Aerosol 
– Klebstof 167, die Untergruppierungen durchklicken, finden wir dieses 
Prospekt. Deutlich zu erkennen, dass es sich um das Gleiche Prospekt 
handelt wie vor der >Abmahnung< des Fraunhoferinstitutes. 
Entscheidend ist, dass hier jetzt die Prüfnummer des 
Fraunhoferinstitutes fast identisch mit einer fingierten anderen Nummer 
ausgetauscht wurde.  
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Anstelle des Prüfberichtes P6-
035/2007, wurde jetzt im 
neuen Prospekt lediglich kein 
Prüfinstitut mehr angeführt und 
dafür die Zahlen P06-035/200 
aufgedruckt.  
In der Folge werden wir 
erkennen, dass dieser 
Prüfbericht nicht 
nachzuforschen ist.  
 
Es macht auch keinen Sinn, 
bei einem Volumen Aerosol – 
Klebstoff, ein >Kleber und 
Putz Prüfzeugnis< zu 
bestellen. Was immer dies 
auch heißen soll.  
Entscheidend ist, dass dem 
Handwerker erneut das 
Prüfzeugnis P6-035/2007, 
aufgezeigt werden sollte. 
Allerdings jetzt mit einer 
Prüfnummer, bei der keine 
Dokumentation hinterlegt 
wurde.  
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Aus dem Leitfaden (alte 
Version), wurde jetzt die 
Informationsschrift, 
allerdings auch wieder mit 
der nicht definierbaren 
Prüfnummer.  
 
Auch die Aussagen sind 
immer noch falsch und nicht 
auf den >Schaum< 
bezogen. Der Leitfaden 
wurde mit 
Informationsschrift 
entnommen, weil diese 
Aussagen nicht mit dem 
>Leitfaden zur Planung und 
Ausführung der Montage 
von Fenster und Haustüren<  
übereinstimmt. Hier wurde 
bemerkt, dass die RAL-
Gütegemeinschaft sehr 
schnell rechtliche Schritte 
einleitet oder bereits 
eingeleitet hat. 
 
Denn der Leitfaden, ist im 
Augenblick >Stand der 
Technik< der eingehalten 
werden muss.   
Die physikalischen 
Ausführungen von Herrn 
Klein, decken sich gerade 
nicht mit dem Leitfaden. 
Daher wurde jetzt unter dem 
Druck des 
Sachverständigen der 
Begriff Leitfaden mit 
Information ausgetauscht. 
Bis zu diesem Zeitpunkt 
wollte Herr Klein die 
Handwerker mit dem Begriff 
Leitfaden eindeutig mit 
seinen Falschaussagen auf 
den Leitfaden der RAL-
Gütegemeinschaft 
hinführen.    
Denn mit seiner 
Falschaussage, dass das 
Fraunhoferinstitut, das 
Produkt empfiehlt ohne 
weiteren >Folien<, wollte 
Herr Klein jetzt noch mit 
dem Begriff >Leitfaden<, 
den Handwerkern 
signalisieren, dass seine 
Aussagen auch noch dem 
entsprechen was im 
Leitfaden vorgegeben wird.  
Was allerdings nicht 
stimmt! 
Der Leitfaden (Stand der 
Technik) deckt sich in 
keinster Weise, mit den 
Aussagen von Herrn Klein.    

Deutlichst kann hier erkannt werden, dass Herr Klein auch in der 
Abänderung immer noch damit wirbt, dass entweder mit Klebebänder 
(gemeint sind Membranen), eine Fuge nach Stand der Technik erfüllt 
werden kann oder mit Volumen Aerosol-Klebstoff 167.  
Diese Aussage ist nach dem Leitfaden falsch, da dieser das 3 
Ebenenmodel vorgibt. Wobei die drei Ebenen getrennt voneinander 
ausgeführt werden müssen, was ein PU-Schaum nicht kann.    


